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VERORDNUNG (EU) Nr. …/2013 DES RATES 

vom 

zur Festlegung der Form der von der Europäischen Union ausgestellten Laissez-Passer 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf das dem Vertrag über die Europäische Union, dem Vertrag über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union und dem Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft 

beigefügte Protokoll Nr. 7 über die Vorrechte und Befreiungen der Europäischen Union, 

insbesondere auf Artikel 6 Absatz 1, 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) In Artikel 6 Absatz 1 des Protokolls Nr. 7 über die Vorrechte und Befreiungen der 

Europäischen Union (im Folgenden "Protokoll") ist vorgesehen, dass der Rat die Form der 

Laissez-Passer (Ausweise) bestimmt, die von den Behörden der Mitgliedstaaten als gültige 

Reisedokumente anerkannt werden. 

(2) Es wird darauf hingewiesen, dass Artikel 6 Absatz 1 des Protokolls auf die Mitglieder der 

Organe der Union und die Bediensteten der Union Anwendung findet, die entweder dem 

Statut der Beamten oder den Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten 

der Europäischen Union1 unterliegen.  

(3) In Artikel 23 des Statuts der Beamten sowie in den Artikeln 11 und 81 der Beschäftigungs-

bedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Union sind die Bedingungen 

festgelegt, unter denen Laissez-Passer an Bedienstete der Union ausgestellt werden.  

(4) Im Interesse der Union und zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht kann die Ausstellung von 

Laissez-Passer in Ausnahmefällen und mit angemessener Begründung auch auf besondere 

Antragsteller ausgeweitet werden.  

(5) In jedem Fall werden dem Inhaber des Laissez-Passer mit der Ausstellung des Laissez-

Passer keine Vorrechte und Befreiungen gewährt. 

                                                 
1 Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften und der Beschäftigungsbedingungen 

für die sonstigen Bediensteten dieser Gemeinschaften, festgelegt durch die Verordnung 
(EWG, Euratom, EGKS) Nr. 259/68 des Rates (ABl. L 56 vom 4.3.1968, S. 1). 
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(6) Die Laissez-Passer werden von den Behörden der Mitgliedstaaten als gültige Reisedoku-

mente anerkannt. Die Kommission sollte von der gemäß Artikel 6 Absatz 2 des Protokolls 

vorgesehenen Möglichkeit Gebrauch machen, die erforderlichen Abkommen mit Drittlän-

dern zur Anerkennung der Laissez-Passer als für die Einreise in dritte Länder und im 

Hoheitsgebiet dritter Länder gültige Reisedokumente zu schließen. 

(7) Infolge der Entwicklungen auf Ebene der Union, insbesondere der Schaffung des Europäi-

schen Auswärtigen Dienstes, ist ein auf internationaler Ebene und auf Ebene der Union 

kohärenter Ansatz notwendiger denn je. 

(8) Die Form des Laissez-Passer sollte aktualisiert werden, damit bessere Sicherheitsstandards 

erreicht werden und ein Beitrag zur Gewährleistung eines angemessenen Schutzes vor 

Fälschung, Nachahmung und Verfälschung geleistet wird. Die Laissez-Passer sollten 

gemeinsamen Sicherheitsstandards entsprechen und mit interoperablen biometrischen 

Identifikatoren versehen werden, die sicherstellen, dass anhand des Laissez-Passer dessen 

rechtmäßiger Inhaber zuverlässig identifiziert werden kann, was erheblich dazu beiträgt, 

eine betrügerische Verwendung zu verhindern.  
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(9) Insbesondere sollte die Form der Laissez-Passer mit den Sicherheitsstandards und 

technischen Spezifikationen übereinstimmen, die für von den Mitgliedstaaten ausgestellte 

nationale Reisedokumente gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2252/2004 des Rates1 gelten. 

Damit wird die Einhaltung der Spezifikationen der Internationalen Zivilluftfahrt-

Organisation (im Folgenden "ICAO") ermöglicht, insbesondere der Bestimmungen des 

ICAO-Dokuments 9303 über maschinenlesbare Reisedokumente, die zum Schutz der 

Laissez-Passer vor betrügerischer Verwendung und zu ihrer internationalen Anerkennung 

als gültige Reisedokumente beitragen. Gleichermaßen sollte die Union am Public Key 

Directory der ICAO gemäß den geltenden ICAO-Normen und -Empfehlungen teilnehmen, 

um eine leichtere weltweite Validierung der Laissez-Passer zu ermöglichen.  

(10) Um sicherzustellen, dass einheitliche Bedingungen für künftige Sicherheitsstandards und 

technische Spezifikationen für von den Mitgliedstaaten ausgestellte Pässe und Reisedoku-

mente gegebenenfalls gleichermaßen für Aus Laissez-Passer weise der Union gelten, 

sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse übertragen werden. Ferner sollten der 

Kommission Durchführungsbefugnisse übertragen werden, um Vorschriften für die 

Organe, Agenturen und sonstigen Einrichtungen sowie für den Europäischen Auswärtigen 

Dienst der Union bei Fällen von Verlust, Diebstahl, Ausstellung von Duplikaten und 

Rückgabe von Laissez-Passer festzulegen. Diese Befugnisse sollten gemäß der Verordnung 

(EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates2 ausgeübt werden. 

                                                 
1 Verordnung (EG) Nr. 2252/2004 des Rates vom 13. Dezember 2004 über Normen für 

Sicherheitsmerkmale und biometrische Daten in von den Mitgliedstaaten ausgestellten 
Pässen und Reisedokumenten (ABl. L 385 vom 29.12.2004, S. 1). 

2 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die 
Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die Kommission 
kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13).  
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(11) Durchführungsrechtsakte, mit denen gegebenenfalls die Übereinstimmung mit gemäß der 

Verordnung (EG) Nr. 2252/2004 des Rates angenommenen künftigen Mindestsicherheits-

standards und technischen Spezifikationen für von den Mitgliedstaaten ausgestellte Pässe 

und Reisedokumente, die zwecks Vermeidung der Gefahr von Nachahmung und Verfäl-

schung geheim gehalten werden können, sichergestellt werden soll, sollten im Wege des 

Beratungsverfahrens erlassen werden. Das Beratungsverfahren sollte für den Erlass von 

Durchführungsrechtsakten zum Umgang mit Fällen von Verlust, Diebstahl, Ausstellung 

von Duplikaten und Rückgabe von Laissez-Passer durch die Organe, verwendet werden. 

Im Rahmen des Beratungsverfahrens sollte die Kommission von dem mit Artikel 6 der 

Verordnung (EG) Nr. 1683/95 des Rates1 eingesetzten Ausschuss unterstützt werden. 

(12) Es sollte sichergestellt werden, dass in dem elektronischen Datenträger der Laissez-Passer 

keine anderen Informationen gespeichert werden als diejenigen, die nach Verordnung und 

ihren Anhängen vorgesehen sind.  

(13) Alle Organe, die einzeln oder zusammen mit anderen auf der Grundlage von Vereinbarun-

gen auf Dienststellenebene für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ihrer 

eigenen Bediensteten oder anderer Mitarbeiter zuständig sind, und die Kommission in ihrer 

Eigenschaft als zentrale Stelle für die Verarbeitung sollten für die Einhaltung der Verord-

nung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates2 Sorge tragen.  

                                                 
1 Verordnung (EG) Nr. 1683/95 des Rates vom 29. Mai 1995 über eine einheitliche 

Visagestaltung (ABl. L 164 vom 14.7.1995, S. 1). 
2 Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

18. Dezember 2000 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personen-
bezogener Daten durch die Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft und zum freien 
Datenverkehr (ABl. L 8 vom 12.1.2001, S. 1). 
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(14) Um sicherzustellen, dass die personenbezogenen Daten nicht mehr Personen als notwendig 

verfügbar gemacht werden, ist es von wesentlicher Bedeutung, dass die Kommission die 

Anwendung dieser Verordnung koordiniert und eine einzige Stelle benennt, die für die 

Herstellung und Personalisierung der Laissez-Passer zuständig ist. Die Kommission sollte 

dabei besonders darauf achten, dass die befugte einzige Stelle für die Zwecke der 

Herstellung und Personalisierung einen sicheren Zugang zu den in den Laissez-Passer 

enthaltenen personenbezogenen Daten sowie einen angemessenen Datenschutz 

gewährleistet. 

(15) Personenbezogene Daten sollten nur so lange im Verzeichnis oder bei der genannten Stelle 

gespeichert werden, wie dies erforderlich ist, um die Zwecke, für die sie erhoben wurden, 

zu erreichen und um sicherzustellen, dass die betroffenen Personen Zugang zu ihren 

personenbezogenen Daten zwecks Ausübung ihrer Rechte haben. Die personenbezogenen 

Daten sollten nach Ablauf einer bestimmten Frist nach Abschluss des Verfahrens automa-

tisch gelöscht werden. Diese Frist sollte gerechtfertigt und begründet sein. 

(16) Um die Fälschung, Verfälschung und betrügerische Verwendung der Laissez-Passer zu 

verhindern, sollte die von der Kommission benannte einzige Stelle für die Herstellung und 

Personalisierung der Laissez-Passer unter Einhaltung der Vorschriften über die Auftrags-

vergabe, insbesondere derjenigen der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 966/2012 des 

Europäischen Parlaments und des Rates1 und unter gebührender Berücksichtigung der 

Sensibilität der herzustellenden Dokumente ausgewählt werden. 

                                                 
1 Verordnung (EG, Euratom) Nr. 966/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

25. Oktober 2012 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union und 
zur Aufhebung der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates (ABl. L 298 vom 
26.10.2012, S. 1).  
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(17) Entsprechend dem in Artikel 5 Absatz 4 Unterabsatz 2 des Vertrags über die Europäische 

Union genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung nicht über das 

zur Erreichung der damit verfolgten Ziele erforderliche Maß hinaus. 

(18) Diese Verordnung sollte die Verordnung (EGKS, EWG, Euratom) Nr. 1826/69 des Rates1 

ersetzen. Die Verordnung (EGKS, EWG, Euratom) Nr. 1826/69 sollte daher im Anschluss 

an eine Übergangsfrist mit Wirkung vom 25. November 2015 aufgehoben werden.  

(19) Es ist eine Übergangsfrist vom Inkrafttreten dieser Verordnung bis zum 24. November 

2015 vorzusehen, während der es weiterhin möglich ist, Laissez-Passer gemäß der 

Verordnung (EGKS, EWG, Euratom) Nr. 1826/69 des Rates auszustellen und zu 

verwenden. Diese Übergangsfrist sollte jedoch so gehandhabt werden, dass ab dem Beginn 

der Ausstellung von Laissez-Passer gemäß der vorliegenden Verordnung keine Laissez-

Passer mehr gemäß der Verordnung (EGKS, EWG, Euratom) Nr. 1826/69 ausgestellt 

werden und die noch im Umlauf befindlichen Laissez-Passer bis zum 24. November 2015 

systematisch ersetzt werden. Mit dieser Vorgehensweise wird der Zeitraum, während 

dessen die zwei Formen von Laissez-Passer gleichzeitig im Umlauf sind, so kurz wie 

möglich gehalten – 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

                                                 
1 Verordnung (EGKS, EWG, Euratom) Nr. 1826/69 des Rates vom 15. September 1969 zur 

Festlegung der Form der Ausweise für die Mitglieder und Bediensteten der Organe (ABl. 
L 235 vom 18.9.1969, S. 1). 
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Artikel 1 

Anwendungsbereich 

(1) Die Laissez-Passer werden ausschließlich im Interesse der Union für Mitglieder der 

Organe der Union gemäß Absatz 2 und die Bediensteten dieser Organe ausgestellt. Die 

Ausstellung erfolgt im Einklang mit den Bedingungen des Artikels 23 des Statuts der 

Beamten sowie der Artikel 11 und 81 der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen 

Bediensteten der Europäischen Union. Laissez-Passer für besondere Antragsteller gemäß 

Anhang II können ausschließlich im Interesse der Union in Ausnahmefällen und mit 

angemessener Begründung ausgestellt werden. 

(2) Diese Verordnung gilt für die Organe, Agenturen und sonstigen Einrichtungen der Euro-

päischen Union sowie für den Europäischen Auswärtigen Dienst (im Folgenden "Organe").  

Artikel 2 

Verfahren 

(1) Für die Zwecke dieser Verordnung kann jedes Organ Vereinbarungen mit anderen 

Organen im Hinblick auf die Schaffung von Synergien und die Verringerung von Kosten 

schließen. Diese Organe sind zuständig für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten 

der Bediensteten oder der besonderen Antragsteller gemäß Artikel 1 Absatz 1. Solche 

Daten umfassen die Personaldaten und die biometrischen Daten, die verwendet werden, 

um die Identität des Antragstellers zweifelsfrei festzustellen, einschließlich das Lichtbild 

und zwei digitale Fingerabdrücke als biometrische Merkmale.  
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(2) Für die Zwecke dieser Verordnung ist die Kommission als zentrale Stelle für die Übermitt-

lung der von den jeweiligen Organen verarbeiteten personenbezogenen Daten an die in 

Absatz 3 genannte Stelle tätig. 

(3) Die Kommission benennt eine Stelle, die für die Gestaltung, die Herstellung und die 

Personalisierung der Laissez-Passer zuständig ist, wobei sie der Sensibilität der 

herzustellenden Dokumente Rechnung trägt. Dabei befolgt sie die Vorschriften über die 

Auftragsvergabe, insbesondere diejenigen der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 966/2012. 

Jede Übermittlung von personenbezogenen Daten im Laufe des Verfahrens hat gemäß der 

Verordnung (EG) Nr. 45/2001 zu erfolgen.  

(4) Jeder Laissez-Passer bleibt Eigentum der Union. 

Artikel 3  

Sprachenregelung 

Die Laissez-Passer werden in sämtlichen Sprachen der Organe der Union gemäß Anhang I ausge-

stellt. Die Darstellung der Personaldaten berücksichtigt die Empfehlungen der ICAO. 
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Artikel 4 

Gültigkeit  

(1) Unbeschadet des Artikels 5 Absatz 2 werden die Laissez-Passer mit einer Gültigkeit von 

höchstens sechs Jahren und von mindestens zwölf Monaten ausgestellt, vorbehaltlich der in 

nach Artikel 6 Absatz 4 angenommenen Durchführungsrechtsakten angegebenen 

Bedingungen für die Rückgabe. Die Gültigkeitsdauer wird bei Mitgliedern der Organe an 

die Dauer ihres Mandats, bei Beamten an die Dauer ihres Aufenthalts oder ihrer Entsen-

dung und bei Zeit- oder Vertragsbediensteten an die Dauer ihres Vertrags angepasst.  

(2) Alle Laissez-Passer, die abgelaufen sind oder keine freien Seiten für Visa mehr haben, 

müssen an die ausstellende Behörde zur förmlichen Annullierung oder Erneuerung 

zurückgegeben werden. Die Laissez-Passer werden ferner zurückgegeben, wenn der 

Inhaber seine Funktion oder seinen Dienst verlässt. Dieser Absatz gilt auch für besondere 

Antragsteller gemäß Artikel 1 Absatz 1. Gibt ein Inhaber eines Laissez-Passer seinen 

Laissez-Passer zurück, so haben auch die unterhaltsberechtigten Familienmitglieder ihre 

Laissez-Passer zurückzugeben. 
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Artikel 5 

Personenbezogene Daten – Rechte natürlicher Personen 

(1) Die Personen, denen ein Laissez-Passer ausgestellt wird, sind gemäß der Verordnung (EG) 

Nr. 45/2001 berechtigt, die auf dem Laissez-Passer vermerkten personenbezogenen Daten 

zu überprüfen und diese gegebenenfalls berichtigen oder streichen zu lassen. 

(2) Von der Pflicht zur Abgabe von Fingerabdrücken befreit sind Personen, bei denen diese 

Abgabe physisch nicht möglich ist. Ist es vorübergehend nicht möglich, Fingerabdrücke 

von den dafür vorgesehenen Fingern abzunehmen, so ist es zulässig, Fingerabdrücke von 

den anderen Fingern abzunehmen. Ist es vorübergehend auch nicht möglich, Finger-

abdrücke von den anderen Fingern abzunehmen, kann ein provisorischer Laissez-Passer 

ausgestellt werden, der zwölf Monate oder einen kürzeren Zeitraum gültig ist.  

(3) Die Laissez-Passer enthalten keine anderen maschinenlesbaren Informationen als 

diejenigen, die nach dieser Verordnung vorgesehen sind. 

(4) Für die Zwecke dieser Verordnung dürfen die biometrischen Daten der Laissez-Passer 

ausschließlich dazu verwendet werden, 

– die Authentizität des Dokuments zu prüfen, 

– die Identität des Inhabers durch direkt verfügbare abgleichbare Merkmale zu 

überprüfen. 

(5) Die personenbezogenen Daten sind insbesondere gegen unerlaubten Zugang zu sichern, 

und ihre Integrität, Authentizität und Vertraulichkeit ist sicherzustellen.  

(6) Die Kommission gewährt Drittländern Zugang zu den in dem Speichermedium gespei-

cherten Fingerabdrücken ausschließlich unter den Bedingungen des Artikels 9 der 

Verordnung (EG) Nr. 45/2001.  
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Artikel 6 

Technische Spezifikationen und Sicherheitsstandards 

(1) Damit ein gleichwertiges Sicherheitsniveau garantiert ist, müssen die Laissez-Passer den 

Mindestsicherheitsstandards entsprechen, die in folgenden Rechtsakten vorgesehen sind: 

Verordnung (EG) Nr. 2252/2004, Entscheidung der Kommission K(2005) 409 vom 

28. Februar 2005 über die technischen Spezifikationen zu Normen für Sicherheits-

merkmale und biometrische Daten in von den Mitgliedstaaten ausgestellten Pässen und 

Reisedokumenten, Entscheidung der Kommission K(2006) 2909 vom 28. Juni 2006 über 

die technischen Spezifikationen der Normen für Sicherheitsmerkmale und biometrische 

Daten in von den Mitgliedstaaten ausgestellten Pässen und Reisedokumenten, Entschei-

dung der Kommission K(2008) 8657 vom 22. Dezember 2008 über Zertifikatsregeln 

entsprechend der Vorgabe in den technischen Spezifikationen der Normen für Sicherheits-

merkmale und biometrische Daten in von den Mitgliedstaaten ausgestellten Pässen und 

Reisedokumenten und zur Aktualisierung der Verweise auf Normen und Standards, 

Entscheidung der Kommission K(2009) 7476 vom 5. Oktober 2009 zur Änderung der 

Entscheidung der Kommission K(2008) 8657 endg. über Zertifikatsregeln entsprechend 

der Vorgabe in den technischen Spezifikationen der Normen für Sicherheitsmerkmale und 

biometrische Daten in von den Mitgliedstaaten ausgestellten Pässen und Reisedokumenten, 

Entscheidung der Kommission K(2011) 5499 vom 4. August 2011 zur Änderung der 

Entscheidung der Kommission K(2006) 2909 endg. über die technischen Spezifikationen 

der Normen für Sicherheitsmerkmale und biometrische Daten in von den Mitgliedstaaten 

ausgestellten Pässen und Reisedokumenten, Durchführungsbeschlusses der Kommission 

K(2013) 6181 vom 30. September 2013 zur Änderung der Entscheidung K(2006) 2909 

endgültig der Kommission über die technischen Spezifikationen der Normen für Sicher-

heitsmerkmale und biometrische Daten in von den Mitgliedsstaaten ausgestellten Pässen 

und Reisedokumenten. 
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(2) Um gegebenenfalls die Übereinstimmung der Laissez-Passer mit künftigen Mindestsicher-

heitsstandards, die gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2252/2004 erlassen werden, sicherzu-

stellen, legt die Kommission im Wege von Durchführungsrechtsakten zusätzliche techni-

sche Spezifikationen gemäß den internationalen Normen, einschließlich insbesondere der 

Normen und Empfehlungen der ICAO für Laissez-Passer im Hinblick auf Folgendes fest: 

a) zusätzliche Sicherheitsmerkmale und -anforderungen, einschließlich höherer Normen 

zum Schutz vor Fälschung, Nachahmung und Verfälschung; 

b) technische Spezifikationen für das Medium zur Speicherung der biometrischen Daten 

und seine Sicherung einschließlich der Verhinderung des unbefugten Zugriffs und 

einer leichteren Validierung; 

c) Qualitätsanforderungen und gemeinsame technische Normen für Gesichtsbild und 

Fingerabdrücke. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem in Artikel 7 Absatz 2 genannten 

Beratungsverfahren erlassen. 

(3) Nach dem in Artikel 7 Absatz 2 genannten Beratungsverfahren kann beschlossen werden, 

dass die Spezifikationen gemäß Absatz 2 des vorliegenden Artikels geheim sind und nicht 

veröffentlicht werden. In diesem Fall werden sie ausschließlich der von der Kommission 

benannten einzigen Stelle nach Artikel 2 Absatz 3 zugänglich gemacht, unter der Voraus-

setzung, dass diese einzige Stelle einen angemessenen Schutz garantiert. 
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(4) Die Kommission legt Wege von Durchführungsrechtsakten Vorschriften für die Organe zu 

Fällen von Verlust, Diebstahl, Ausstellung von Duplikaten und Rückgaben von Laissez-

Passer fest. Diese Durchführungsrechtsakte gelten für alle Laissez-Passer. Sie werden 

gemäß dem in Artikel 7 Absatz 2 genannten Beratungsverfahren erlassen. 

Artikel 7 

Ausschussverfahren 

(1) Die Kommission wird von dem mit Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 1683/95 einge-

setzten Ausschuss unterstützt. Bei diesem Ausschuss handelt es sich um einen Ausschuss 

im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011.  

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 4 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011.  

Artikel 8 

Aufhebung und Übergangsbestimmungen 

(1) Die Verordnung (EGKS, EWG, Euratom) Nr. 1826/69 wird mit Wirkung vom 

25. November 2015 aufgehoben. Während des Zeitraums vom …* bis zum 24. November 

2015 findet die Verordnung (EGKS, EWG, Euratom) Nr. 1826/69 weiterhin Anwendung. 

(2) Alle Laissez-Passer, die gemäß der Verordnung (EGKS, EWG, Euratom) Nr. 1826/69 

ausgestellt wurden, sind ab dem 25. November 2015 nicht mehr gültig.  

                                                 
* EE: Bitte das Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung einfügen. 
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Artikel 9 

Inkrafttreten  

Diese Verordnung tritt am vierten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 

Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. 

Geschehen zu Brüssel am  

 Im Namen des Rates 

 Der Präsident 
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ANHANG I 

Äußeres Deckblatt (in EU-blau mit einem Kreis aus zwölf goldenen Sternen) 

Das äußere Deckblatt umfasst 

a) folgenden Text: 

 

b) zwölf Sterne 

c) das Chip-Logo der ICAO 

Inneres Deckblatt  
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Seite 1 

 

LAISSEZ- - -

-

 - - - -

- -

 -PASSER  
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Seite 2 

(Chip-Logo) 

(Integriertes Lichtbild des Inhabers) 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  
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Seite 3 

1. 

T   

 

2. Code 

  Koda 

Koo  

3 

-

Laissez- - -  

 Laissez-passer 

- -laissez- -

laissez-  -  o 

-passer-handlingens 

nummer 

4. 

 

 

5. 

-
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6. 

 

de  

 

7. 

-

 

8. 

 

9. 

-
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10. 

 

-

Utfärdandedatum 

11. 

 -

myndighet 

12. 

tal-

 

13. 

Untersc

 -

Hand

namnteckning 
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Seite 4 

 

(Diese Seite wird auch für Bemerkungen wie "Familienmitglied" oder "Provisorischer Laissez-

Passer" verwendet) 

Seite 5 bis Seite 37 

- 

Seite 38 bis Seite 42 

 

 

 

do en virtud del Protocolo sobre 

 

titular.  
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Evropské unie. 

pobyt. 

 

Denne passérseddel er udstedt som gyldig rej

Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter. 

Myndigheder i ikke-EU-lande anmodes herved om at tillade indehaveren at passere frit og uhindret. 

 

Dieser Laissez-Passer wurde gemäß dem Protokoll über die Vorrechte und Befreiungen der 

Europäischen Union als gültiges Reisedokument ausgestellt. 

Die Behörden von Drittländern werden hiermit gebeten, den Inhaber des Laissez-Passer frei und 

ungehindert passieren zu lassen. 

Dieser Laissez-  

Käesolev reisiluba antakse välja kui kehtiv reisidokument vastavalt Euroopa Liidu privileegide ja 

immuniteetide protokollile. 

Kolmandate riikide ametiasutustel tuleks lubada dokumendi kasutajal vabalt ilma piiranguteta 

liikuda. 

Reisiluba koosneb 48-st leheküljest. 
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This laissez-passer is issued as a valid travel document pursuant to the Protocol on the privileges 

and immunities of the European Union. 

Authorities of non-  to pass freely without 

hindrance. 

This laissez-  

Le présent laissez-passer est délivré comme titre valable de circulation en vertu du protocole sur les 

 

autoriser le détenteur du laissez-

sans entraves. 

Le laissez-passer contient 48 pages. 

-

 

Iarrtar leis seo ar 

gan bhac gan chosc.  

-passer seo. 
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Ova propusnica izdana je kao valjana putna isprava na temelju Protokola o povlasticama i 

imunitetima Europske unije.  

-a zahtijeva se da nositelju dopuste slobodan prolaz bez smetnji. 

 

privilegi e sulle immun  

titolare. 

 

 

 

 

 

laissez-passer 

 

 

laissez-passer  
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Ezt a laissez-passer-

 

 

Ez a laissez-  

Dan il-laissez-passer - -Protokoll dwar il-

-immunitajiet tal-Unjoni Ewropea. 

L- - -detent

 

Dan il-laissez-passer  

Dit laissez-passer wordt afgegeven als een geldig reisdocument krachtens het Protocol betreffende 

de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie. 

De autoriteiten van niet-EU-landen wordt verzocht de houder vrije en onbelemmerde doorgang te 

verlenen. 

Het laissez-  

Laissez-

 

posiadacza.  

Laissez-  
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O presente livre-

relativo aos Privilégios e Imun  

Solicita-

 

O presente livre-  

 valabil, în temeiul 

 Europene.  

 piedici.  

e pagini.  

 

 

 

Ta prepustnica se izdaja kot veljavna potna listina v skladu s Protokolom o privilegijih in 

imunitetah Evropske unije.  

an 

prehod.  
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Tämä kulkulupa on Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan perusteella 

myönnetty pätevä matkustusasiakirja. 

EU:n ulkopuolisten maiden viranomaisia pyydetään sallimaan tämän kulkuluvan haltijan matkustaa 

ja oleskella vapaasti ja esteittä. 

 

Denna laissez-passer är utfärdad som en giltig resehandling i enlighet med protokollet om 

Europeiska unionens immunitet och privilegier. 

Myndigheter i tredjeländer uppmanas härmed att tillåta innehavaren att passera fritt utan hinder. 

Denna laissez-  
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Seite 43-48 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES 

 

Para su 

excesiva. 

 

expedido. 

la autoridad expedidora. 
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Na konci  

NOTER 

Denne passérseddel forbliver Den Europæiske Unions ejendom.  

Af hensyn til 

r perforere passérsedlen eller udsætte den for ekstreme 

temperaturer eller fugtighed. 

Enhver 

 

 

og til den udstedende EU-institution. 

 



 

 

16225/13    AMM/mfa/bba 16 
ANHANG I DGA 1  DE 
 

BEMERKUNGEN 

Dieser Laissez-Passer bleibt Eigentum der Europäischen Union.  

-Passer enthält empfindliche elektronische Elemente. Bitte 

diesen Laissez-Passer nicht knicken, perforieren oder extremen Temperaturen bzw. starker 

Feuchtigkeit aussetzen. 

-Passer darf nicht verändert oder unbefugten Personen übergeben 

werden. Jede Veränderung dieses Laissez-Passer bewirkt seine Ungültigkeit. 

-Passer sind unverzüglich 

bei der örtlichen Polizei und bei dem ausstellenden Organ der Europäischen Union anzuzeigen. 

Nach Ablauf der Gültigkeit muss der Laissez-Passer an die ausstellende Behörde zurückgegeben 

werden. 

MÄRKUSED 

Käesolev reisiluba on Euroopa Liidu omandis. 

Käesolev reisiluba sisaldab tundlikku elektroonikat. Parima toimimise 

huvides palume dokumenti mitte painutada ega perforeerida ning vältida kokkupuudet äärmuslike 

temperatuuride ja liigse niiskusega. 

edasi volitamata isikule. Mistahes 

muutmine muudab reisiloa kehtetuks. 

kohalikule politseiasutusele või dokumendi väljastanud Euroopa Liidu institutsioonile. 

Kehtivusperioodi lõppedes tuleb dokument tagastada selle väljastanud asutusele. 
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NOTES 

This laissez-passer remains the property of the European Union.  

Electronic -passer contains sensitive electronics. For best performance 

please do not bend, perforate or expose to extreme temperature or excessive moisture. 

 laissez-passer must not be tampered with or passed to an unauthorised person. Any 

alteration will render it invalid for use. 

and to the issuing institution of the European Union. 

At the end of the period of validity it must be returned to the issuing authority.  
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NOTES 

Le présent laissez-  

-passer contient des élém

 

-

autorisée. Toute altération rendra son usage non valable. 

-passer. 

 

 

Is leis an Aontas Eorpach an laissez-passer seo. 

-passer seo. Ar mhaithe leis an 

- -

 

- - Aon 
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NAPOMENE 

 

 

 

tijelima i instituciji Europske unije koja je izdala propusnicu. 

Na kraju razdoblja valjanosti propusnica se mora vratiti tijelu koje ju je izdalo.  

NOTE 

 

omponenti elettronici sensibili. Per un 

eccessiva. 

autorizzata. Qualsia  

 

Allo sc  
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i 

 

 

 

 

PASTABOS 

laissez-passer  

laissez-passer yra integruotos jautrios elektronikos. Kad  

laissez-passer 

 

laissez-passer 
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Ez a laissez-  

-passer érzékeny elektronikai alkatrészeket tartalmaz. A legjobb 

vagy nedvességnek. 

A laissez-

 

- ésedelem 

 

 

NOTI 

Dan il-laissez-passer -Unjoni Ewropea.  

Komponent -laisser-passer fih elettronika sensittiva. -

 

-laisser-passer rsuna mhux 

-  

lill-awtoritajiet tal-pulizija lokali u lill-istituzzjoni tal- -Unjoni Ewropea. 

Fi tmiem il-perijodu tal- - -  
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OPMERKINGEN 

Dit laissez passer blijft eigendom van de Europese Unie.  

-passer bevat gevoelige elektronica. Gelieve niet te plooien, te 

doorboren of aan extreme temperaturen of overmatig vochtige omstandigheden bloot te stellen, 

teneinde een optimale werking te garanderen.  

-passer mag niet worden gewijzigd of aan een onbevoegd persoon worden 

gegeven. Wijzigingen maken het ongeldig. 

lokale politie-instantie en de EU-instelling van afgifte. 

Aan het einde van de geldigheidsperiode moet het laissez-passer aan de instantie van afgifte worden 

geretourneerd. 

UWAGI 

Laissez-  

- Aby optymalne 

 

-
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NOTAS 

Este livre-  

-trânsito conté Para garantir o 

 

-

 

-trânsito deve ser 

emitiu. 

 

NOTE 

 

sensibile. Pentru a asigura cele mai bun

 

falsificat 

persoane neautorizate. Orice modificare va duce la invalidarea permisului. 

 

 



 

 

16225/13    AMM/mfa/bba 24 
ANHANG I DGA 1  DE 
 

 

 

 

 

 

 

 

OPOMBE 

Ta prepustnica ostaja last Evropske unije.  

delovanje je zagot

 

 

Kraja 

policijskemu organu in instituciji Evropske unije, ki je prepustnico izdala. 

Po poteku veljavnosti jo je treba vrniti organu izdaje.  
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HUOMAUTUKSIA 

Tämä kulkulupa on Euroopan unionin omaisuutta.  

Optimaalisen 

kosteudelle. 

n ei saa tehdä muutoksia eikä sitä saa luovuttaa asiattomille 

henkilöille. Kaikki muutokset tekevät sen käyttökelvottomaksi. 

ilmoitettava viipymättä paikalliselle poliisiviranomaiselle ja kulkuluvan myöntäneelle Euroopan 

unionin toimielimelle. 

Voimassaolon päätyttyä kulkulupa on palautettava sen myöntäneelle viranomaiselle. 

ANMÄRKNINGAR 

Denna laissez-passer förblir Europeiska unionens egendom. 

 Denna laissez-passer innehåller känslig elektronik. För bästa resultat låt bli 

att böja eller perforera denna laissez-passer eller att utsätta den för extrema temperaturer eller alltför 

hög fuktighet. 

-passer får inte ändras eller överlämnas till obehöriga. Ändringar kommer 

att medföra att den ogiltigförklaras. 

-passer har stulits eller förstörts ska detta omedelbart 

rapporteras till lokal polismyndighet och till den utfärdande institutionen i Europeiska unionen. 

När giltighetstiden löpt ut ska denna laissez-passer återlämnas till den utfärdande myndigheten. 
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ANHANG II 

Artikel 1 

Begriffsbestimmungen 

(1) In dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck "besondere Antragsteller" Familien-

mitglieder eines Mitglieds eines Organs sowie die folgenden Antragsteller im Falle eines 

längerfristigen Aufenthalts außerhalb der Union, einschließlich einer langfristigen 

Entsendung: 

a) Familienmitglieder von Beamten und sonstigen Bediensteten der Union, die die 

Bedingungen des Artikels 23 des Statuts der Beamten bzw. der Artikel 11 und 81 der 

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Union 

für die Ausstellung des Laissez-Passer erfüllen; 

b) Beamte und sonstige Bedienstete der Union, die die Bedingungen des Artikels 23 des 

Statuts der Beamten bzw. der Artikel 11 und 81 der Beschäftigungsbedingungen für 

die sonstigen Bediensteten der Europäischen Union für die Ausstellung des Laissez-

Passer nicht erfüllen, sowie deren Familienmitglieder; 

c) abgestellte nationale Sachverständige ("Seconded National Experts" – SNE) und 

deren Familienmitglieder; und 

d) beigeordnete Sachverständige in den Delegationen ("Junior Professionals in 

Delegation" – JPD) und deren Familienmitglieder. 

(2) In dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck "ursprünglicher Inhaber" Mitglieder eines 

Organs, Beamte und sonstige Bedienstete der Union, abgestellte nationale Sachverständige 

und beigeordnete Sachverständige in den Delegationen, die Inhaber eines Laissez-Passer 

gemäß dieser Verordnung sind. 
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(3) Der in dieser Verordnung verwendete Ausdruck "Familienmitglied" bezeichnet entspre-

chend Ehegatten oder eingetragene Partner im Sinne des Artikels 1 des Anhangs VII des 

Statuts der Beamten, unverheiratete Partner im Sinne des Artikels 72 Absatz 1 des Statuts 

der Beamten, unterhaltsberechtigte Kinder im Sinne des Artikels 2 des Anhangs VII des 

Statuts der Beamten und dem unterhaltsberechtigten Kind gleichgestellte Personen im 

Sinne des Artikels 2 Absatz 4 des Anhangs VII des Statuts der Beamten.  

(4) Kinder, die Familienmitglieder gemäß Artikel 1 dieses Anhangs sind, sind gemäß Artikel 1 

Absatz 1 und Absatz 2a Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 444/2009 des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 28. Mai 2009 zur Änderung der Verordnung (EG) 

Nr. 2252/2004 des Rates von der Pflicht zur Abgabe von Fingerabdrücken befreit.  
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Artikel 2 

Allgemeine Bedingungen für die in Artikel 1 genannten Kategorien von Antragstellern 

(1) Die Ausstellung von Laissez-Passer an die in Artikel 1 dieses Anhangs genannten 

Kategorien von besonderen Antragstellern ist nur in Ausnahmefällen möglich, und wenn 

dies im Interesse der Union ist. 

(2) Bei längerfristigen Aufenthalten außerhalb der Union, einschließlich langfristigen Entsen-

dungen, wird der Laissez-Passer zum alleinigen Zweck des sicheren und reibungslosen 

Betriebs des Dienstes ausgestellt, wenn dies durch außergewöhnliche Umstände 

gerechtfertigt ist und es nicht möglich ist, nationale Pässe oder Reisedokumente zu 

verwenden, insbesondere wenn dies zum Zwecke der Reise in ein Drittland sowie der 

ordnungsgemäßen Meldung und des Aufenthalts in dem Drittland erforderlich ist. 

(3) Für Familienmitglieder überschreitet die Gültigkeitsdauer in keinem Fall die Gültigkeits-

dauer des Laissez-Passer des ursprünglichen Inhabers.  

(4) Jeder Antrag auf einen Laissez-Passer gemäß diesem Anhang muss ordnungsgemäß 

begründet sein, wobei den in den Absätzen 1 bis 3 aufgeführten Bedingungen umfassend 

Rechnung zu tragen ist.  

(5) Antragsteller gemäß Artikel 1 dieses Anhangs unterliegen demselben Identifizierungs- und 

Antragsverfahren wie die anderen Inhaber von Laissez-Passer der Union. 

 




